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gekennzeichnet ist. Außerdem sollte die Datenschutzerklärung
auchabrufbarsein,wennderProfilbesuchernichtbeimjeweili-
genNetzwerkangemeldetist.

   Tipp

AuchwenneinentsprechendesGerichtsurteil inBezugaufan-
dereNetzwerkanbieter(noch)nichtvorliegt,kanndavonausge-
gangenwerden,dasssichdieBewertungdesEuGHauchauf
ähnliche„Insights“-Dienstez. B.vonInstagramübertragenlässt.
SobietetetwaauchdasNetzwerkLinkedIneinenVertragüber
diegemeinsameVerantwortungan,derebenfallsimRahmender
Nutzungsbedingungenabgeschlossenwird.

6.3.4   Einsatz von Trackingmechanismen 
zu Marketingzwecken

InfolgedesEuGH-Urteilsvom01.10.2019(Rs.C-673/17–„Planet
49“;► Kap. 6.1.6)rücktedieDiskussionumdendatenschutzkon-
formen Einsatz von Trackingmechanismen wie Cookies in den
Fokus. Der EuGH entschied im Rahmen einer Vorlage zur Vor-
abentscheidungdesBGH,dassnachdenVorgabenderePrivacy-
Richtlinie für eine wirksame Cookie-Einwilligung ein „Opt-out“ in
Form der Abwahl eines vorangekreuzten Kästchens nicht ausrei-
chendsei.VielmehrseieinaktivesVerhaltendesNutzerserforder-
lich,alsoein„Opt-in“indenEinsatzvonCookies.BeiderEinholung
einer Cookie-Einwilligung müsse neben der Identität des Verant-
wortlichenunddesZwecksderDatenverarbeitungauchüberdie
FunktionsdauerderCookiesundeinenetwaigenZugriffDritterauf
dieanfallendenDateninformiertwerden.

DiedeutschenAufsichtsbehördenstelltenv.a.klar,dassesunzu-
reichend sei, wenn das bloße Weitersurfen auf der Website o. Ä.
alsEinwilligungindenCookie-Einsatzgewertetwird.Aucheinem
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„Opt-out“mittelsvorangekreuztenKästchenerteiltensieeineklare
Absage.17

Nach der Vorabentscheidung des EuGH entschied der BGH am
28.05.2020(Az.IZR7/16–CookieEinwilligungII)abschließendin
derStreitsache„Planet49“.DemnachdürfenCookies,dienichtzur
BereitstellungdesOnline-Diensteserforderlichsind,nurmitvorhe-
rigerEinwilligungdesNutzerseingesetztwerden.

   Tipp

BeimEinsatzvonCookiesundanderenTrackingmechanismen
zu Marketingzwecken sollte unter Einbeziehung des Daten-
schutzbeauftragtengenaugeprüftwerden,obeineEinwilligung
aus datenschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist. In aller Regel
wird dies für Trackingmechanismen zu Marketingzwecken der
Fallsein.AlskonkretesBeispiel füreineneinwilligungsbedürfti-
genTrackingdienstwirdseitensderdeutschenAufsichtsbehör-
den „Google Analytics“ genannt, das derzeit im Grunde nicht
rechtskonformeingesetztwerdenkann.

SollteeineEinwilligungerforderlichsein,istaufdiewirksameEinho-
lungeinersolchenzuachten.Dasheißt,essindinsbesonderedie
o. g.Anforderungeneines „Opt-ins“sowiedieErfüllungvon Infor-
mationspflichtenimRahmenderEinwilligungzubeachten.Hierbei
empfiehltessich,etwaigeStellungnahmenderjeweilszuständigen
Aufsichtsbehördezuberücksichtigen.

TDDDG als nationale Regelung

Unter welchen Umständen der Einsatz von Cookies zulässig ist,
klärtdasam01.12.2021 inKraftgetreteneTDDDG(vgl. imDetail
► Kap. 6.1.6).

17 Vgl.www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/zum-einsatz-von-cookies-
und-cookie-bannern-was-gilt-es-bei-einwilligungen-zu-tun-eugh-urteil-pla-
net49/(zuletztaufgerufenam:31.01.2025).

http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/zum-einsatz-von-cookies-und-cookie-bannern-was-gilt-es-bei-einwilligungen-zu-tun-eugh-urteil-planet49/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/zum-einsatz-von-cookies-und-cookie-bannern-was-gilt-es-bei-einwilligungen-zu-tun-eugh-urteil-planet49/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/zum-einsatz-von-cookies-und-cookie-bannern-was-gilt-es-bei-einwilligungen-zu-tun-eugh-urteil-planet49/
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   Tipp

DieOrientierungshilfederDSKfürAnbietervonTelemedienbzw.
seitMai2024vondigitalenDienstenenthältdetaillierteHinweise
fürdieGestaltungvonEinwilligungsbannernundEinwilligungs-
management-Systemenabdem01.12.2021.18

Gemäß§25Abs.1Satz1TDDDGistdasSpeichernvonInforma-
tioneninEndeinrichtungenvonEndnutzernoderderZugriffaufIn-
formationen,diebereitsinEndeinrichtungengespeichertsind,nur
zulässig, wenn die Endnutzer auf der Grundlage von klaren und
umfassendenInformationeneingewilligthaben.DerAnwendungs-
bereichvon§25Abs.1Satz1TDDDGbetrifftnichtnurdasSetzen
undAuslesenvonCookies,sondernauchdenEinsatzallerübrigen
technischenMechanismen,dieInformationeninEndgerätenspei-
chernoderausdiesenauslesen.Dabeigilt§25TDDDGunabhän-
gigdavon,obeinPersonenbezugderInformationenbestehtoder
nicht.

AusnahmenvomErfordernisderEinwilligungbestehengem.§25
Abs.2Satz2TDDDGnurfürdasSpeichernoderAuslesenvontech-
nischzwingenderforderlichenInformationen. InwiefernderDienst
gewünschtist,istanhandobjektiverKriterienzuprüfen.Dasbloße
AufrufeneinerWebsitegenügenochnicht,umdavonauszugehen,
dassdasgesamteWebsiteangebotinkl.allereingebettetenFunkti-
onengewünschtist.OhneEinwilligungdürfenauchtechnischerfor-
derlicheCookieserstdanngesetztundausgelesenwerden,wenn
sieerforderlichwerdenundnursolange,wiesieerforderlichsind.

Dabeiist§25Abs.1Satz1TDDDGnichtdieeinzigeRechtsgrund-
lage,diefüreinewirksameEinwilligungimHinblickaufdieVerarbei-
tungvonNutzungsdatenzubeachtenist.BeimBetriebvondigitalen

18 Vgl.DSK(Hg.):DSK:OrientierungshilfederAufsichtsbehördenfür
Anbieter:innenvondigitalenDiensten(OHDigitaleDienste)(Version1.2mit
StandNovember2024),abrufbarunter:www.datenschutzkonferenz-online.
de/media/oh/OH_Digitale_Dienste.pdf(zuletztaufgerufenam:31.01.2025).

http://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/OH_Digitale_Dienste.pdf
http://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/OH_Digitale_Dienste.pdf
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Dienstensind lt.LfDIRheinland-PfalzzweiSchrittezuunterschei-
den19:DieRechtmäßigkeitdererteiltenEinwilligungrichtetsich

1. beiderSpeicherungvonunddemZugriffaufInformationenin
derEndeinrichtungnach§25Abs.1Satz1TDDDGund

2. beiderWeiterverarbeitungdieserDaten(z.B.Profilbildungund
Werbeeinblendung)dagegennachArt.6Abs.1Satz1lit.aDS-
GVO.

Dasich(1)und(2)beidigitalenDiensteni.d.R.aneinanderaus-
schließen,sindzweiEinwilligungennötig.Dabeilassensichbeide
Einwilligungen grds. durch dieselbe Handlung der Websitebesu-
cher(z.B.durchEinwilligungsbanner)erteilen–vorausgesetzt,es
wirdbereitsandieserStelleüberalleZweckederDatenverarbei-
tung informiert und es ist eindeutig erkennbar, dass es sich um
mehrereEinwilligungenhandelt.

UmeineumfassendeEinwilligungslösungzuimplementieren,kom-
men zunehmend sog. Consent-Management-Plattformen (CMP)
zumEinsatz.AllerdingshängtdasEinholeneinerrechtskonformen
EinwilligungaufderWebsitevomkonkretenEinsatzderCMPund
den genauen Vorgängen auf dem jeweiligen Telemedienangebot
ab. Da Websitebetreiber zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten
haben, sorgt der bloße Einsatz einer CMP nicht automatisch zur
EinholungrechtskonformerEinwilligungenunddamitverbleibtdie
VerantwortlichkeitfürdieWirksamkeitdereingeholtenEinwilligun-
genbeidenjeweiligenAnbieternvondigitalenDiensten.

19 Vgl.www.datenschutz.rlp.de/themen/cookies-und-einwilligungsbanner(zu-
letztaufgerufenam:31.01.2025).
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Kontrollfragen: Liegt aus Sicht der Aufsichtsbehörden eine 
Ausnahme gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG vor?20

Maßgebliche Kriterien für die Bestimmung des von Endnutzern 

ausdrücklich gewünschten digitalen Dienstes

ï Es ist granular festzulegen, für welche Funktion des digitalen
DiensteswelcherkonkreteSpeicher-undAuslesevorgangvon
InformationenaufdemEndgeräterfolgt.

ï Esistzubestimmen,wessenprimärenInteressendieseFunkti-
ondient:deneigenenInteressenderAnbieter,denInteressen
derWebsitenutzer,deseingebundenenDrittdienstleistersoder
vonDritten.

Maßgebliche Kriterien für die Bestimmung der unbedingten 

Erforderlichkeit

ï Wann darf der Auslese- und Speichervorgang von Informati-
onen auf dem Endgerät stattfinden?

Dieserdarferstdannbeginnen,wenndiekonkreteFunktiondes
digitalenDienstesvomNutzertatsächlichinAnspruchgenom-
menwird.

ï Welche Informationen werden gespeichert und ausgelesen?
Diese Informationenmüssenbezogenaufdiegranular festge-
legte Funktion des digitalen Dienstes unbedingt erforderlich
sein.InsbesonderebeimCookieeinsatzistnichtallgemeindar-
aufabzustellen,dasseinCookiegesetztoderausgelesenwird,
sondernmaßgeblichistdieimCookiegespeicherteInformation.

ï Wie  lange  werden  Informationen  auf  den  Endgeräten  ge-

speichert und für welchen Zeitraum können sie ausgelesen 
werden?
DerZeitraumderSpeicherungdarfnursolanggewähltwerden,
wie für die Umsetzung der granularen Funktion des digitalen
Diensteserforderlich ist. ImHinblickaufdenEinsatzvonCoo-
kiesmussdieserZeitraumdurchderenLaufzeitvonvornherein
festgelegtwerden.GrundsätzlichsindSession-Cookieseherer-
forderlichalslanglebigeCookies.

ï Für wen sind Informationen vom Endgerät ausles- und ver-
wertbar?

20 Vgl.OHDigitaleDienste2024,S.25–26.
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Werden Informationen auf dem Endgerät des Nutzers bei der
InanspruchnahmeeinesdigitalenDienstesgespeichert,isttech-
nischsicherzustellen,dassdiesenachfolgendgrds.nurvonden
BetreibernderjeweiligenWebsiteausgelesenwerdenkönnen.
Da dies bei Third-Party-Cookies eben nicht der Fall ist, ist si-
cherzustellen,dassDrittdienstleisterdieausgelesenenInforma-
tionengrds.ausschließlichfürdievonNutzendenaufgerufenen
Websiteverwenden.

   Tipp

InderbereitserwähntenOrientierungshilfe „OHDigitaleDiens-
te 2024“ (S. 23 f.) lässt sich anhand von bestimmten Kriterien
prüfen,welcherCookieeinsatzeinerEinwilligungbedarfundwel-
cheAnforderungenvonEinwilligungsbannernausSichtderAuf-
sichtsbehördenerfülltwerdenmüssen(vgl.► Kap. 6.5).

FürdieinternePrüfungvonAppsundWebsiteslassensichauch
die Prüffragen des BayLDA heranziehen, das eine anlasslose,
teilsautomatisiertePrüfungvonWebsitesundAppsbayerischer
BetreiberimDezember2023startete21.

21 Vgl.www.lda.bayern.de/de/kontrollen_stabsstelle.html>PrüfungspaketApp
undWebseiten(zuletztaufgerufenam:31.01.2025).
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